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(54) Kühlvorrichtung

(57) Die Erfindung betrifft eine Kühlvorrichtung zum
Kühlen und/oder Kondensieren eines Kältemittels und/
oder eines Prozessfluids, insbesondere eines Kältemit-
tels einer Klimaanlage, insbesondere zur Außenmonta-
ge, umfassend mindestens ein erstes Modul mit minde-
stens einem Lufteinlass, mindestens einem Luftauslass
und mindestens einem Wärmetauscher sowie minde-

stens ein zweites Modul mit mindestens einem Luftein-
lass, mindestens einem Luftauslass und mindestens ei-
nem Wärmetauscher und/oder mindestens einen Venti-
lator zur Erzeugung eines Luftstroms, wobei das erste
Modul und das zweite Modul derart insbesondere her-
stellerseitig ausgebildet sind, dass diese über eine Steck-
verbindung verbindbar sind.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Kühlvorrichtung zum
Kühlen und/oder Kondensieren eines Kältemittels oder
eines Prozessfluids, insbesondere eines Kältemittels ei-
ner Klimaanlage sowie ein Verfahren zur Herstellung ei-
ner Kühlvorrichtung.
[0002] Es sind Kühlvorrichtungen bekannt - beispiels-
weise in industriellen Anlagen oder zum Kühlen eins
Raumes -, die einen Lufteinlass und einen Luftauslass
sowie einen Ventilator zum Erzeugen eines Luftstroms
aufweisen. Zwischen dem Lufteinlass und dem Luftaus-
lass ist in der Regel ein Wärmetauscher angeordnet. Das
Kältemittel wird durch den Wärmetauscher gepumpt, wo-
bei es Wärmeenergie an den Luftstrom abgibt. Dadurch
kühlt das Kältemittel soweit ab, dass es schließlich kon-
densiert und wieder einem Verdampfer zugeführt werden
kann. Die Klimaanlagen bzw. Kühlvorrichtungen gemäß
dem Stand der Technik erfordern eine individuelle Pla-
nung und Ausführung, was einen erheblichen Herstel-
lungsaufwand zur Folge hat, der größtenteils am Aufstel-
lungsort zu leisten ist.
[0003] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, eine
Kühlvorrichtung zum Kühlen und/oder Kondensieren ei-
nes Kältemittels oder eines Prozessfluids, insbesondere
eines Kältemittels einer Klimaanlage, insbesondere zur
Außenmontage aufzuzeigen, wobei die Kühlvorrichtung
einfach in der Herstellung sein soll und insbesondere der
Montageaufwand am Aufstellungsort vereinfacht sein
soll. Die Aufgabe wird durch eine Kühlvorrichtung nach
Anspruch 1 und/oder ein Verfahren zur Herstellung einer
Kühlvorrichtung nach Anspruch 14 gelöst.
[0004] Die Aufgabe wird insbesondere durch eine
Kühlvorrichtung zum Kühlen und/oder Kondensieren ei-
nes Kältemittels oder eines Prozessfluids, insbesondere
eines Kältemittels einer Klimaanlage, insbesondere zur
Außenmontage, gelöst, wobei die Kühlvorrichtung min-
destens ein erstes Modul mit mindestens einem Luftein-
lass, mindestens einem Luftauslass und mindestens ei-
nem Wärmetauscher sowie mindestens ein zweites Mo-
dul mit mindestens einem Lufteinlass, mindestens einem
Luftauslass und mindestens einem Wärmetauscher und/
oder mindestens einem Gebläse zur Erzeugung eines
Luftstroms umfasst, wobei das erste Modul und das zwei-
te Modul derart insbesondere herstellerseitig ausgebildet
sind, dass diese über eine Steckverbindung verbindbar
sind.
[0005] Ein wesentlicher Punkt der Erfindung liegt dar-
in, dass die Kühlvorrichtung modulartig aufgebaut ist, wo-
bei die einzelnen Module mit einfachen Mitteln, nämlich
einer Steckverbindung, miteinander verbindbar sind.
Dies reduziert den Aufwand bei der Herstellung der Kühl-
vorrichtung. Insbesondere kann ein Zusammensetzen
der einzelnen Module erst am Einsatzort der Kühlvorrich-
tung erfolgen, so dass sich die einzelnen Module mehr
oder weniger industriell in einer speziellen und eigens
dafür ausgestatteten Produktionseinrichtung herstellen
lassen. Die Module müssten dann lediglich am Aufstel-

lungsort zusammengesetzt und angeschlossen werden.
Dies hat weiter den Vorteil, dass die Module in der ent-
sprechenden Produktionseinrichtung vor Transport an
den Aufstellungsort auch wesentlich einfacher getestet
und überprüft werden können, so dass für eine noch rei-
bungslosere Inbetriebnahme am Aufstellungsort Sorge
getragen wird.
[0006] Anfallende Reparaturarbeiten können ver-
gleichsweise einfach durchgeführt werden. Die Zugäng-
lichkeit der einzelnen Komponenten der Kühlvorrichtung
wird verbessert. Die Kühlvorrichtung kann flexibel an
schwankende gewünschte Kälteleistungen angepasst
werden, beispielsweise durch Entfernen und/oder Hin-
zufügen des ersten und/oder zweiten Moduls oder eines
weiteren Moduls bzw. weiterer Module. Es ist besonders
vorteilhaft, wenn mehr als nur zwei Module über eine
Steckverbindung verbindbar sind. Ein Hinzufügen oder
Entfernen einzelner Module beispielsweise mittels heute
verfügbarer Kräne kann an praktisch allen Stellen pro-
blemlos erfolgen.
[0007] In einer ersten Ausführungsform umfasst die
Steckverbindung mindestens ein separates An-
schlussteil, das vorzugsweise in mindestens eine Aus-
nehmung des ersten und/oder zweiten Moduls einsteck-
bar ist. Alternativ oder zusätzlich ist es auch möglich, das
mindestens eine separate Anschlussteil mit mindestens
einer Ausnehmung zu versehen, in die mindestens eine
Erhebung des ersten und/oder zweiten Moduls einsteck-
bar ist. Durch ein separates Anschlussteil wird der Her-
stellungsaufwand der Kühlvorrichtung weiter reduziert.
Außerdem kann ein Trennen oder Verbinden der Module
besonders leicht erfolgen.
[0008] Alternativ oder zusätzlich kann die Steckverbin-
dung mindestens ein am ersten und/oder zweiten Modul
angeordnetes Anschlussteil, insbesondere als integrales
Bestandteil des ersten und/oder zweiten Moduls, umfas-
sen, wobei das mindestens eine Anschlussteil in minde-
stens eine Ausnehmung des jeweilig anderen Moduls
oder mindestens eines weiteren Moduls einsteckbar ist.
Ein separates Anschlussteil kann hier entfallen. Insbe-
sondere wenn die Anschlussteile und/oder Ausnehmun-
gen bereits herstellerseitig vorbereitet werden, ist eine
einfache Montage der Kühlvorrichtung am Einsatzort
möglich.
[0009] Vorzugsweise weist mindestens ein Modul min-
destens zwei Anschlussteile und/oder mindestens zwei
Ausnehmungen auf. Dadurch kann ausgehend von ei-
nem Modul eine Steckverbindung zu mindestens zwei
weiteren Modulen hergestellt werden. Werden entspre-
chend mehrere Module mit mindestens zwei An-
schlussteilen und/oder mindestens zwei Ausnehmungen
ausgestattet, so können diese mittelbar oder unmittelbar
zu einer Einheit verbunden werden.
[0010] Vorzugsweise ist die Steckverbindung lösbar.
Alternativ können die jeweiligen Module auch fest über
eine Steckverbindung miteinander verbunden sein. Die
lösbare Verbindung hat den Vorteil, dass die entspre-
chenden Module nach einer Verbindung mit einfachen
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Mitteln wieder voneinander getrennt werden können,
was die Flexibilität der Kühlvorrichtung erhöht.
[0011] Vorzugsweise sind mindestens ein An-
schlussteil sowie eine zugeordnete Ausnehmung derart
dimensioniert, dass das Anschlussteil in die zugeordnete
Ausnehmung einpressbar und/oder eingepresst ist, so
dass eine vorbestimmte Haltekraft resultiert, die einem
Lösen des ersten Moduls vom zweiten Modul und/oder
einem Lösen des Anschlussteils entgegenwirkt. Dadurch
wird mit einfachen Mitteln eine vergleichsweise robuste
Verbindung geschaffen.
[0012] Vorzugsweise weist das Anschlussteil minde-
stens bereichsweise einen rechteckigen und/oder run-
den Querschnitt auf und ist insbesondere als Quader
oder Zylinder ausgebildet. Entsprechend kann minde-
stens eine Ausnehmung mindestens bereichsweise ei-
nen rechteckigen und/oder runden Querschnitt aufwei-
sen und insbesondere als quaderförmiger Hohlkörper
oder Hohlzylinder ausgebildet sein. Derartige An-
schlussteile sowie Ausnehmungen sind einfach in der
Herstellung und einfach zu handhaben.
[0013] In einer konkreten Ausführungsform sind das
erste Modul und das zweite Modul und/oder gegebenen-
falls mindestens ein weiteres Modul übereinander sta-
pelbar ausgebildet. Dies reduziert den Platzbedarf be-
züglich einer horizontalen Grundfläche. Die Schwerkraft
eines oben liegenden Moduls kann zur Herstellung und
Aufrechterhaltung der Verbindung ausgenutzt werden.
[0014] Vorzugsweise weist/weisen mindestens ein
Anschlussteil und/oder mindestens eine Ausnehmung
mindestens bereichsweise an einer mit einer zugeord-
neten Ausnehmung und/oder einem zugeordneten An-
schlussteil in Kontakt stehenden Fläche Erhebungen,
wie Noppen und/oder Rippen oder dergleichen, zur Er-
höhung einer Haltekraft auf. Eine derartige Maßnahme
ermöglicht mit konstruktiv einfachen Mitteln eine robuste
Verbindung. Die Erhebungen können insbesondere auf-
geschweißt sein.
[0015] In einer bevorzugten Ausgestaltung umfasst
mindestens ein Modul eine Sprühvorrichtung, vorzugs-
weise mit einer Hochdruckdüse, über die der Luftstrom
und/oder mindestens ein Wärmetauscher besprühbar
sind. Dadurch kann der Luftstrom und/oder der Wärme-
tauscher besonders effektiv gekühlt werden.
[0016] Vorzugsweise haben die Module einen im We-
sentlichen quaderförmigen Umriss. Derartige Module
sind besonders leicht neben- und/oder übereinanderor-
denbar.
[0017] Vorzugsweise sind die Ausnehmungen und/
oder Anschlussteile an Ecken der Module, insbesondere
an deren Ober- und/oder Unterseiten vorgesehen. Dies
führt zu einer besonders guten Stapelbarkeit der Module.
[0018] Vorzugsweise umfasst die Steckverbindung
ein Rastmittel zur Herstellung einer rastenden Verbin-
dung. Eine derartige Verbindung ist einfach herzustellen
und ist zuverlässig.
[0019] Vorzugsweise umfasst die Kühlvorrichtung
mindestens eine vorzugsweise zentrale Steuervorrich-

tung, die zur Steuerung des Luftstroms und/oder der Po-
sition und/oder der Orientierung des mindestens einen
Wärmetauschers und/oder eines Kühlmittelstromes aus-
gebildet ist. Die Steuervorrichtung kann mit mindestens
einem entsprechenden Sensor in Verbindung stehen, so
dass Messdaten des mindestens einen Sensors über die
Steuervorrichtung aufgenommen und weiterverarbeitet
werden können, wobei die Daten des mindestens einen
Sensors bei der Steuerung des Luftstroms und/oder der
Position und/oder der Orientierung des mindestens ei-
nen Wärmetauschers und/oder des Kühlmittelstroms be-
rücksichtigt werden können. Ist die Steuervorrichtung als
eigenes Modul ausgebildet, so kann diese besonders
leicht hinzugefügt oder entfernt werden, was beispiels-
weise die Montage und/oder Reparatur derselben er-
leichtert.
[0020] Die Aufgabe wird insbesondere auch durch ein
Verfahren zur Herstellung einer Kühlvorrichtung, insbe-
sondere der vorbeschriebenen Art, gelöst, wobei das
Verfahren die Schritte umfasst:

a) Bereitstellen mindestens eines ersten Moduls mit
mindestens einem Lufteinlass, mindestens einem
Luftauslass und mindestens einem Wärmetauscher
sowie Bereitstellen mindestens eines zweiten Mo-
duls mit mindestens einem Lufteinlass, mindestens
einem Luftauslass und mindestens einem Wärme-
tauscher und/oder mindestens einem Gebläse zur
Förderung eines Luftstroms und

b) Herstellen einer Steckverbindung zwischen er-
stem Modul und zweitem Modul.

[0021] Vorzugsweise wird im Schritt a) erstes und/oder
zweites Modul derart ausgebildet, dass das jeweilige Mo-
dul mindestens eine Ausnehmung und/oder ein An-
schlussteil aufweist, wobei im Schritt b) die Steckverbin-
dung zumindest teilweise durch Einführen des An-
schlussteils in eine entsprechende Ausnehmung herge-
stellt wird.
[0022] Alternativ oder zusätzlich kann im Schritt b) ein
separates Anschlussteil bereitgestellt werden, das vor-
zugsweise zur Herstellung der Steckverbindung in min-
destens eine entsprechende Ausnehmung des ersten
und/oder zweiten Moduls eingeführt wird.
[0023] Vorzugsweise ist das Anschlussteil (14) in der
entsprechenden Ausnehmung unter Überwindung einer
vorbestimmten Klemmkraft reibschlüssig verankert. Da-
durch wird eine konstruktiv besonders einfache und zu-
verlässige Verbindung bereitgestellt.
[0024] Weiter Ausführungsformen ergeben sich aus
den Unteransprüchen.
[0025] Nachfolgend wird die Erfindung auch hinsicht-
lich weiterer Merkmale und Vorteile anhand von Ausfüh-
rungsbeispielen beschrieben, die anhand der Abbildun-
gen näher erläutert werden.
[0026] Hierbei zeigen:

3 4 



EP 2 226 578 A2

4

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

Fig. 1 eine schematische Seitenansicht einer erfin-
dungsgemäßen Kühlvorrichtung mit teilweise
schematischer Innenansicht;

Fig. 2 einen schematischen Schnitt der Ausführungs-
form gemäß Fig. 1 entlang der Linie II-II;

Fig. 3 eine Ansicht der Ausführungsform gemäß Fig.
1 von oben;

Fig. 4 eine schematische Schnittansicht einer ersten
Ausführungsform der Steckverbindung;

Fig. 5 eine schematische Schnittansicht einer zwei-
ten Ausführungsform der Steckverbindung;

Fig. 6 eine schematische Schnittansicht einer dritten
Ausführungsform der Steckverbindung; und

Fig. 7 eine schematische Schnittansicht einer vierten
Ausführungsform der Steckverbindung.

Fig. 8 eine schematische Schnittansicht einer fünften
Ausführungsform der Steckverbindung.

[0027] In der nachfolgenden Beschreibung werden für
gleiche und gleich wirkende Teile dieselben Bezugszif-
fern verwendet.
[0028] Fig. 1 zeigt eine schematische Seitenansicht
einer erfindungsgemäßen Kühlvorrichtung mit teilweise
schematischer Innenansicht. Die Ausführungsform ge-
mäß Fig. 1 weist vier erste Module 11 und vier zweite
Module 12, also in der Summe acht Module auf. Die je-
weiligen ersten Module 11 sind mit über den ersten Mo-
dulen angeordneten zweiten Modulen 12 über eine
Steckverbindung 13 verbunden. Die Steckverbindungen
13 umfassen je zwei Anschlussteile 14. Konkrete Aus-
gestaltungen der Steckverbindung 13 werden weiter un-
ten anhand der Figuren 4 bis 7 näher dargestellt.
[0029] Fig. 2 zeigt einen schematischen Schnitt der
Ausführungsform gemäß Fig. 1 entlang der Linie II-II. Das
erste Modul 11 hat zwei seitliche Lufteinlässe 15 und
einen Luftauslass 16. Der Luftauslass 16 des ersten Mo-
duls 11 ist mit einem Lufteinlass 17 des zweiten Moduls
12 verbunden. Das zweite Modul 12 weist vier Luftaus-
lässe 18 (in Figuren 1 und 2 sind jeweils nur zwei Luft-
auslässe 18 zu sehen) auf, aus denen ein Luftstrom, der
über die Lufteinlässe 15 des ersten Moduls 11 in die Kühl-
vorrichtung eintritt, an die Umgebung abgeführt wird.
[0030] In dem ersten Modul 11 sind zwei im Quer-
schnitt V-förmig gegeneinander geneigte Wärmetau-
scher 19 angeordnet. Die Wärmetauscher 19 weisen Käl-
temitteleinlässe 20 und Kältemittelauslässe 21 auf. Im
vorliegenden Fall sind je zwei Kältemitteleinlässe 20 und
Kältemittelauslässe 21 vorgesehen, deren Zahl kann je-
doch beliebig sein. Insbesondere kann nur je ein Kälte-
mittelauslass, sowie Kältemitteleinlass vorgesehen sein.
Dies gilt für alle im Folgenden beschriebenen Kältemit-

teleinlässe und Kältemittelauslässe genauso wie für die
jeweiligen Lufteinlässe und Luftauslässe und weiteren
Elemente.
[0031] Die Lufteinlässe 15 werden durch Schutzgitter
22 in Bezug auf das Eindringen von Schmutzkörpern ge-
schützt. Die Schutzgitter 22 dienen zur Befestigung von
Sprühvorrichtungen 23, die Hochdruckdüsen umfassen
können.
[0032] Im zweiten Modul 12, das oberhalb des ersten
Moduls 11 angeordnet ist, ist ein Wärmeüberträger 24
angeordnet, der im zusammengesetzten Zustand der
beiden Module 11, 12 (analog Fig. 2) über den Wärme-
tauscher 19 horizontal angeordnet ist. Der Wärmeüber-
träger 24 weist Kältemitteleinlässe 25 und Kältemit-
telauslässe 26 auf. Verbindungsleitungen 27 fördern Käl-
temittel von den Kältemittelauslässen 26 des Wärme-
überträgers 24 zu den Kältemitteleinlässen 20 der Wär-
metauscher 19. Der Kühlvorrichtung zugeführtes Kälte-
mittel fließt von den Kältemitteleinlässen 25 des Wärme-
überträgers 24 durch diesen zu den Kältemittelauslässen
26 des Wärmeüberträgers 24 und von dort zu den Käl-
temitteleinlässen 20 der Wärmetauscher 15. In dem Wär-
meüberträger 24 und/oder dem Wärmetauscher 19 wird
das Kältemittel gekühlt bzw. kondensiert. Von den Käl-
temittelauslässen 21 der Wärmetauscher 19 kann das
Kältemittel zu einem Verdampfer (nicht dargestellt) einer
Kühlung geführt werden.
[0033] Zwischen den beiden Wärmetauschern 19
kann eine Bypassöffnung positioniert sein (nicht in Figu-
ren gezeigt), die über eine von einem elektrischen An-
trieb gesteuerte Lamellenklappe stufenlos verschließbar
bzw. öffenbar sein kann. Die Bypassöffnung kann bei-
spielsweise unterhalb bzw. zwischen den Wärmetau-
schern 19 angeordnet sein.
[0034] Ventilatoren 28 (einer pro Luftauslass 18 des
zweiten Moduls 12) erzeugen den Luftstrom zur Kühlung
des Wärmetauschers 19 und des Wärmeüberträgers 24.
Der Luftstrom strömt von den Lufteinlässen 15 des ersten
Moduls 11 über den Luftauslass 16 des ersten Moduls
11 und den Lufteinlass 17 des zweiten Moduls 12 zu den
Luftauslässen 18 des zweiten Moduls 12. Die Ventilato-
ren 28 können auch derart ausgebildet bzw. betrieben
sein, dass der Luftstrom in umgekehrter Richtung von
dem Luftauslass 18 des zweiten Moduls 12 zu dem Luft-
einlass 15 des ersten Moduls 11 strömt.
[0035] Neben den Sprühvorrichtungen 23, die am
Schutzgitter 22 angeordnet sind, sind bezüglich des Luft-
stroms auf der anderen Seite liegende Sprühvorrichtun-
gen 29 vorgesehen, die Hochdruckdüsen aufweisen kön-
nen. Die Sprühvorrichtungen 29 sind wie die Sprühvor-
richtungen 23 derart ausgebildet, dass ein Sprühnebel
in Richtung des Luftstroms ausgestoßen wird. Alternativ
kann ein Sprühnebel auch in die entgegen gesetzte Rich-
tung oder eine beliebige Richtung ausgestoßen werden.
Die Sprühvorrichtungen 23 und 29 können derart aus-
gebildet sein, dass eine direkte Befeuchtung des Luft-
stroms erfolgt, wodurch dieser abgekühlt wird. Alternativ
oder zusätzlich können die Sprühvorrichtungen 23 und
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29 auch derart ausgebildet sein, dass eine Besprühung
einer Oberfläche der Wärmetauscher 19 und/oder des
Wärmeüberträgers 24 erfolgt, so dass dieser durch Wär-
meübertrag auf entsprechende Befeuchtungspartikel
herabgekühlt wird. Eine weitere Alternative besteht dar-
in, dass die Sprühvorrichtungen 23 und 29 derart aus-
gebildet sind, dass die Befeuchtungspartikel nach einer
Freiflugstrecke, in der bereits eine Vorverdunstung statt-
finden kann, in die Wärmetauscher 19 und/oder den Wär-
meüberträger 24 eintreten und in diesem/diesen eine
Nachverdunstung stattfindet. Die Befeuchtungspartikel
können als Aerosol bzw. feinst vernebelt vorliegen. Eine
durchschnittliche Befeuchtungspartikelgröße kann im
Bereich von 50 nm bis 500 nm, insbesondere 60 nm bis
100 nm liegen.
[0036] Der Wärmeüberträger 24 kann analog Fig. 2
zweiteilig ausgebildet sein oder alternativ einteilig oder
mehr als zweiteilig ausgebildet sein.
[0037] Fig. 3 zeigt eine Ansicht der Ausführungsform
gemäß Fig. 1 von oben. Wie Fig. 3 entnommen werden
kann, wird der Kühlvorrichtung Kältemittel über 16 Haupt-
einlässe 30 zugeführt und über 16 Hauptauslässe 31 ab-
geführt. Je vier Haupteinlässe 30 sind einem der zweiten
Module 12 zugeordnet bzw. in diesen angeordnet bzw.
vorgesehen. Je vier Hauptauslässe 31 sind je einem der
ersten Module 11 zugeordnet (der Ansicht gemäß Fig. 3
nicht entnehmbar) bzw. in diesen angeordnet bzw. vor-
gesehen.
[0038] Zur Stützung des ersten und zweiten Moduls
umfassen diese Hohlprofile 32 (siehe auch Figur 3), die
miteinander über entsprechende Steckverbindungen 13
miteinander verbunden sind.
[0039] In Fig. 4 ist dazu ein Anschlussteil 14 vorgese-
hen, das gemäß der Ausführungsform analog Fig. 4 se-
parat ausgebildet ist und in Ausnehmungen, die durch
Hohlprofilenden 33 der Hohlprofile 32 definiert sind, ein-
gepresst ist.
[0040] Die Ausführungsform der Steckverbindung ge-
mäß Fig. 5 entspricht der Ausführungsform gemäß Fig.
4, wobei zusätzlich unterhalb des Anschlussteils 14 ein
Einfügeteil 34 zur Abstützung des Anschlussteils 14 zwi-
schen Hohlprofilwänden 35 des unteren Hohlprofils 32
angeordnet ist.
[0041] Fig. 6 zeigt eine Ausführungsform der Steck-
verbindung 13, bei der beide gezeigten Hohlprofile 32
Anschlussteile 14 aufweisen, die integraler Bestandteil
der Hohlprofile 32 sind, wobei das Anschlussteil 14 des
unteren Hohlprofils 32 in eine Ausnehmung eingesteckt
ist, die durch ein Hohlprofilende 33 des oberen Hohlpro-
fils 32 gebildet wird. Oberhalb des Anschlussteils 14 des
oberen Hohlprofils 32 in Fig. 6 kann ein weiteres Hohl-
profil (eines weiteren Moduls) vorgesehen sein (nicht in
Figuren gezeigt).
[0042] Fig. 7 entspricht einer Ausführungsform der
Steckverbindung 13, bei der das obere Hohlprofil 32 als
integralen Bestandteil ein Anschlussteil 14 umfasst, wel-
ches in ein Hohlprofilende 33 des unteren Hohlprofils 32
eingesteckt ist.

[0043] Die Begriffe "unten" bzw. "oben" können ein-
schränkend verstanden werden, sollen jedoch im allge-
meinen Fall lediglich zur Erläuterung der Figuren 4 bis 7
(sowie der anderen Figuren) dienen. So können auch
beispielsweise zwei oder mehr Module analog den Figu-
ren 4 bis 7 über jeweilige Steckverbindungen verbindbar
bzw. verbunden sein, wobei die Module nebeneinander
(beispielsweise im Sinne von "auf gleicher Höhe") oder
auf andere beliebige Weise zueinander positioniert sein
können.
[0044] Der Querschnitt der Anschlussstücke 14 kann
quadratisch und/oder rund sein. Ebenso können die
Hohlprofile 32 einen quadratischen und/oder runden
Querschnitt aufweisen. Der Begriff "Querschnitt" kann
sich im vorliegenden Fall auf eine Ebene senkrecht zu
einer Einsteckrichtung beziehen. Der Querschnitt der
Anschlussstücke 14 kann sich in Richtung eines Inneren
von korrespondierenden Ausnehmungen verjüngen und/
oder die korrespondierenden Ausnehmungen können
sich entsprechend erweitern, so dass insbesondere ein
Einpressen der Anschlussteile 14 in korrespondierende
Ausnehmungen einfach erfolgen kann.
[0045] Die Anschlussstücke 14 und/oder mit den An-
schlussstücken 14 korrespondierende Ausnehmungen
können mit Erhebungen, wie beispielsweise Noppen 36
oder Rippen (siehe Figur 8), zur Erhöhung einer Halte-
kraft versehen sein. Die Noppen 36 können aufge-
schweißt und/oder aufgetropft sein. Die Dimensionie-
rung der Noppen kann einschränkend verstanden wer-
den. Im Allgemeinen sind diese jedoch übertrieben dar-
gestellt.
[0046] Die Steckverbindung kann ein Rastmittel zur
Herstellung einer rastenden Verbindung umfassen.
[0047] Vorzugsweise ist die Kühlvorrichtung elektro-
nisch gesteuert. Dazu kann eine zentrale Rechen- und
Steuereinheit vorgesehen sein, die vorzugsweise über
Sensoren das Vorhandensein und/oder das Funktionie-
ren der einzelnen Komponenten der Kühlvorrichtung
überwacht und/oder den Kühlmittelfluss und/oder den
Luftstrom reguliert und/oder einzelne Komponenten zu-
oder abschaltet. Die Steuerung kann drahtlos, beispiels-
weise mittels einer Infrarot- oder Funkverbindung oder
drahtgebunden erfolgen.
[0048] An dieser Stelle sei darauf hingewiesen, dass
alle oben beschriebenen Teile für sich alleine gesehen
und in jeder Kombination, insbesondere mit den in den
Zeichnungen dargestellten Details, als erfindungswe-
sentlich beansprucht werden. Abänderungen hiervon
sind dem Fachmann geläufig.

Bezugszeichenliste:

[0049]

11 Erstes Modul
12 Zweites Modul
13 Steckverbindung
14 Anschlussteil
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15 Lufteinlass (des ersten Moduls)
16 Luftauslass (des ersten Moduls)
17 Lufteinlass (des zweiten Moduls)
18 Luftauslass (des zweiten Moduls)
19 Wärmetauscher
20 Kältemitteleinlass (des Wärmetauschers)
21 Kältemittelauslass (des Wärmetauschers)
22 Schutzgitter
23 Sprühvorrichtung
24 Wärmeüberträger
25 Kältemitteleinlass (des Wärmeüberträgers)
26 Kältemittelauslass (des Wärmeüberträgers)
27 Verbindungsleitung
28 Ventilator
29 Sprühvorrichtungen
30 Haupteinlass
31 Hauptauslass
32 Hohlprofil
33 Hohlprofilenden
34 Einfügeteil
35 Hohlprofilwand
36 Noppen

Patentansprüche

1. Kühlvorrichtung zum Kühlen und/oder Kondensie-
ren eines Kältemittels und/oder Prozessfluids, ins-
besondere eines Kältemittels einer Klimaanlage,
insbesondere zur Außenmontage, umfassend

- mindestens ein erstes Modul (11) mit minde-
stens einem Lufteinlass (15), mindestens einem
Luftauslass (16) und mindestens einem Wärme-
tauscher (19) sowie
- mindestens ein zweites Modul (12) mit minde-
stens einem Lufteinlass (17), mindestens einem
Luftauslass (18) und mindestens einem Wärme-
tauscher und/oder mindestens einen Ventilator
(28) zur Erzeugung eines Luftstroms, wobei

das erste Modul (11) und das zweite Modul (12) der-
art insbesondere herstellerseitig ausgebildet sind,
dass diese über eine Steckverbindung (13) verbind-
bar sind.

2. Kühlvorrichtung nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet, dass
die Steckverbindung (13) mindestens ein separates
Anschlussteil (14) umfasst, das vorzugsweise in
mindestens eine Ausnehmung des ersten und/oder
zweiten Moduls (11, 12) einsteckbar ist.

3. Kühlvorrichtung nach Anspruch 1 oder 2,
dadurch gekennzeichnet, dass
die Steckverbindung (13) mindestens ein am ersten
und/oder zweiten Modul (11, 12) angeordnetes An-
schlussteil, insbesondere als integralen Bestandteil

des ersten und/oder zweiten Moduls, umfasst, wobei
das mindestens eine Anschlussteil (14) in minde-
stens eine Ausnehmung des jeweilig anderen Mo-
duls und/oder mindestens eines weiteren Moduls
einsteckbar ist.

4. Kühlvorrichtung nach einem der vorhergehenden
Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet,dass
mindestens ein Modul (11, 12) mindestens zwei An-
schlussteile (14) und/oder mindestens zwei Ausneh-
mungen aufweist.

5. Kühlvorrichtung nach einem der vorhergehenden
Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass
die Steckverbindung (13) lösbar ist.

6. Kühlvorrichtung nach einem der vorhergehenden
Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass
die Ausnehmung des ersten und/oder zweiten Mo-
duls (11, 12) und das mindestens eine Anschlussteil
(14) derart dimensioniert sind, dass das An-
schlussteil (14) in die jeweiligen Ausnehmungen ein-
pressbar und/oder eingepresst ist, so dass eine vor-
bestimmte Haltekraft resultiert, die einem Lösen des
ersten Moduls (11) vom zweiten Modul (12) und/oder
einem Lösen des Anschlussteils (14) entgegenwirkt.

7. Kühlvorrichtung nach einem der vorhergehenden
Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass
das Anschlussteil (14) mindestens bereichsweise ei-
nen rechteckigen und/oder runden Querschnitt auf-
weist und insbesondere als Quader oder Zylinder
ausgebildet ist.

8. Kühlvorrichtung nach einem der vorhergehenden
Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass
das erste Modul (11) und das zweite Modul (12) und/
oder gegebenenfalls ein weiteres Modul übereinan-
der stapelbar ausgebildet sind/übereinander gesta-
pelt sind.

9. Kühlvorrichtung nach einem der vorhergehenden
Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass
das mindestens eine Anschlussteil (14) und/oder
mindestens eine Ausnehmung mindestens be-
reichsweise an einer mit der zugeordneten Ausneh-
mung und/oder dem zugeordneten Anschlussteil
(14) in Kontakt stehenden Fläche Erhebungen, wie
Noppen (36) oder Rippen oder dergleichen, zur Er-
höhung der Haltekraft aufweist.

10. Kühlvorrichtung nach einem der vorhergehenden
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Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass
mindestens ein Modul (11, 12) mindestens eine
Sprühvorrichtung (23, 29) vorzugsweise mit Hoch-
druckdüsen umfasst, über die der Luftstrom und/
oder mindestens ein Wärmetauscher (19) besprüh-
bar ist.

11. Kühlvorrichtung nach einem der vorhergehenden
Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass
die Module einen im wesentlichen quaderförmigen
Umriss haben.

12. Kühlvorrichtung nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, insbesondere nach Anspruch 11,
dadurch gekennzeichnet, dass
die Ausnehmungen und/oder Anschlussteile (14) an
Ecken der Module, insbesondere an deren Ober-
und/oder Unterseite vorgesehen sind.

13. Kühlvorrichtung nach einem der vorhergehenden
Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass
die Steckverbindung ein Rastmittel zur Herstellung
einer rastenden Verbindung umfasst.

14. Verfahren zur Herstellung einer Kühlvorrichtung,
insbesondere nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, zum Kühlen und/oder Kondensieren eines
Kältemittels, insbesondere eines Kältemittels einer
Klimaanlage, insbesondere zur Außenmontage,
umfassend die Schritte:

a) Bereitstellen mindestens eines ersten Moduls
(11) mit mindestens einem Lufteinlass (15), min-
destens einem Luftauslass (16) und mindestens
einem Wärmetauscher (19) sowie mindestens
eines zweiten Moduls (12) mit mindestens ei-
nem Lufteinlass (17), mindestens einem Luft-
auslass (18) und mindestens einem Wärmetau-
scher und/oder mindestens einem Ventilator
(28) zur Erzeugung eines Luftstroms und
b) Herstellen einer Steckverbindung zwischen
erstem Modul (11) und zweitem Modul (12).

15. Verfahren nach Anspruch 14,
dadurch gekennzeichnet, dass
im Schritt a) erstes und/oder zweites Modul (11, 12)
derart ausgebildet werden, dass das jeweilige Modul
(11, 12) mindestens eine Ausnehmung und/oder ein
Anschlussteil (14) aufweist, wobei im Schritt b) die
Steckverbindung (13) zumindest teilweise durch
Einführen des Anschlussteils (14) in eine entspre-
chende Ausnehmung hergestellt wird.

16. Verfahren nach Anspruch 15 oder 16,
dadurch gekennzeichnet, dass

in Schritt b) ein separates Anschlussteil (14) bereit-
gestellt wird, das vorzugsweise zum Herstellen der
Steckverbindung (13) in entsprechende Ausneh-
mungen des ersten und/oder zweiten Moduls (11,
12) eingeführt wird.

17. Verfahren nach Anspruch 14, 15 oder 16,
dadurch gekennzeichnet, dass
das Anschlussteil (14) in der entsprechenden Aus-
nehmung unter Überwindung einer vorbestimmten
Klemmkraft reibschlüssig verankert ist.
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